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Art . 52 . Po mp e s . Enfin , fauj exception que la commiffion des theätres appretieret , une ou plufieurs

pompes devront etre infiallees au rez -de-chauffee ou dans la cäve , dans un local voute fepare des parties

avoifinantes par des murs en magonnerie et ayant une ijfue directe für Vexterieur . Ces pompes feront

pourvues de moyens d ' alimentation fpeciaux .
Art . JJ . II y aura feparation abfolue entre la canalifation des eaux de fecours contre Vincendie et

celle du fervice particulier du theätre .
Art . j4 . Une bouche d 'incendie de O 7* , 100 devra etre inßallee a l ’exterieur du theätre , au droit de

chacune de fes entrees , ä une dißance qui fera fixee par la Commiffion des theätres .

Art . yy . Eckelles fixes , Si Vedifice eß ifole des proprietes voißnes ou f ' il poffede des cours

Interieur es pouvant faciliter le fauvetage en cas d ' incendie , les fagades laterales et celles donnant für ces

cours feront garnies d 'echelles fixes en fer etablies au droit des fenetres ou des ouvertures percees a cet effet.

Des echelles feniblables feront etablies für les fagades , fauf exceptions determinees par la Commiffion

des theätres .
Art . yö . Communications telegraphiques . Des co?nmunications a Vaide defils telegraphiques

feront etablies entre chacun des theätres et la caferne des fapeurs -pompiers la plus voifine .

Chapitre V . Locaux acceffoires .

Art . 57 . Tout theätre devra contenir :

7 0 Un bureau pour les Officiers de Police ;

2 0 Un cabinet pour le medecin de fervice \

j 0 Un corps de gar de pour la garde de fervice \
4 0 Un poße pour les fapeurS -pompiers , ä proximite immediate des planches de feene .

Ces locaux devront etre convenablemeni inßalles .

Art . 58 . Veftiaire . Le vefliaire fera inßalle de fagon a ne pas gener la circulation .

Art . 5g . Fumoir . Lorsqtiil fera etabli un fumoir , fon inßallation et fon a ?nenage ?nent devront

etre approuves par la Commiffion des theätres .
Art . 60 . Cabinets d 'aif an ces . Des cabinets d ’aifances et des urinoirs feront etablis en nombre

et dans des conditions de convenance et de falubrite que la Commiffion des theätres appreciera .

Art . 61 . Locations . II eß interdit de louer tme boutique ou un magafin dependant du theätre ,

ä tout commergant ou indußriel dont la profeffion trefente des dangers d ' incendie .

Les tuyaux de fumee desdites bozitiques et magafins ne pourront traverfer aucune partie du theätre

ni de fes dependances , qtt 'apres une autorifation fpeciale et für l 'avis de la Commiffion des theätres .

Art . 62 . Logements . Nul ne pourra etre löge dans aucune partte du theätre , a Vexception du

contierge et du gargon de caiffe .

III .

Allgemeine ortspolizeiliehe Vorfehriften über die Feuerpolizei
in den Theatern Berlins .

I . Allgemeines .

1) Die Feuerlöfclieinrichtungen in den Theatern find nach Mafsgabe der Anordnung der Abteilung

für Feuerwehr herzuftellen und zu erhalten . Für ftete Zugänglichkeit diefer Einrichtungen ift Sorge zu

tragen . Zur fachgemäfsen Handhabung derfelben ift ein geeignetes Perfonal anzuftellen , fofern das

Polizeipräfidium es nicht für erforderlich erachtet , das Perfonal unmittelbar von der Abteilung für Feuer¬

wehr zu geftellen .
2) Jedes Theater etc . ift mit der nächften Feuerwehrftation durch einen elektrifchen Feuermelder

zu verbinden . Je nach Lage und Ausdehnung der Lokalitäten der Theater find derartige Feuermelder an

zwei oder mehreren Stellen anzubringen .
3) Vor und nach jeder Vorftellung hat eine genaue Revifion aller Räume des Theatergebäudes

ftattzufinden , deren Ausführung entfprechend zu kontrollieren ift (Kontrolluhren ) .

4) Es darf im Theater weder geraucht , noch dürfen Zigarren oder Pfeifen im Theatergebäude

angezündet werden .
5) Für jedes Theater ift eine Hausordnung feftzuftellen , betreffend den Umgang mit Feuer und

Licht , fowie die erften Mafsnahmen bei Ausbruch eines Feuers . Diefe Hausordnung ift fämtlichen

Beamten, Künftlern und Bedienfteten des Theaters zur Kenntnis zu bringen und aufserdem an geeigneten
Orten in Achtbarer Weife anzufchlagen.
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6 ) Den revidierenden Beamten der Orts- oder Feuerpolizei ift jederzeit der Zutritt zu fämtlichen
Theaterräumen zu geftatten .

7) Etwaige durch die Oertlichkeit bedingte Anordnungen allgemeiner Natur werden Vorbehalten .

II . Erleuchtung und Heizung .

1) Im Bühnenraum , in den Garderoben , Magazinen , im Malerfaal und den fonftigen Werkftätten
dürfen nur unbewegliche Gasarme verwendet werden .

2) Sämtliche Flammen find durch Drahtkörbe zu fchützen und mindeftens 90 cm von darüber

liegenden Deckenkonftruktionen (exkl . Wölbungen ) refp . Holzwerk entfernt anzubringen ; aufserdem ift ein

genügend grofser Schutzdeckel zwifchen Flamme und der darüber liegenden Decke refp . dem Holzwerke
mindeftens 15 cm von den letzteren entfernt herzuftellen . Holzwerk , welches fich feitlich der Flammen
in einer geringeren Entfernung als 60 cm befindet , ift durch Eifenblech in der Art zu fchützen , dafs
zwifchem diefem und dem Holzwerk die Luft zirkulieren kann.

3 ) Die unterften Flammen der Kuliflenbeleuchtung müffen noch mindeftens l,20 m über dem
Podium liegen .

4 ) Die Soffittenflammen find nach allen Seiten vollftändig in der Weife zu fchützen , dafs kein Teil
der Schutzhülle durch die ausftrahlende Wärme erhitzt wird .

5 ) Aufser der gewöhnlichen Gasbeleuchtung ift in fämtlichen Gängen , auf den Treppen , insbefondere
bei den Treppen Wendungen , Fettölbeleuchtung derart anzubringen , dafs die für die Zufchauer und das
Theaterperfonal beftimmten Wege zum Verlaffen des Gebäudes auch bei einem Verfagen der Gasbeleuch¬
tung mäfsig erhellt bleiben . Diefe Lampen find von der Oeffnung des Theaters an fo lange brennend
zu erhalten , bis das Publikum refp . das Perfonal das Theater vollftändig verlaffen hat .

6) Es ift ftreng verboten , mit offenem Licht oder brennenden Kohlen im Theatergebäude umher¬
zugehen .

7 ) Das Anzünden der Flammen refp . Lampen darf nur mittels verfchloffener , ungefährlicher Anzünder
gefchehen ; die Verwendung von Zündhölzern oder offen brennenden Wachsftöcken etc . ift auf das ftrengfte
unterlagt .

8) Die Gasleitung ift fo einzurichten , dafs das Gas zum Bühnenraum mit den zugehörigen Räumen
und zum Zufchauerraum je eine gefonderte Zuleitung erhält , welche , jede für fich , aufserhalb des Theater¬
gebäudes abgefperrt werden kann .

Alle drei Monate hat eine Revifion der Gasleitungen dadurch ftattzufinden , dafs bei gefchloffenen
Brennerhähnen und offenem Haupthahn der Gasverluft pro Stunde in den Rohrleitungen feftgeftellt wird .

9 ) Bei Luftheizungen find die Ausftrömungsöffnungen , in deren Nähe leicht brennbnre Gegenllände
weder zu legen noch zu ftellen find , mit feinmafchigen Drahtnetzen zu verfehen .

10) Sofern die Heizung der Werkftätten und Garderoben durch Oefen erfolgt , dürfen nur Kachel¬
öfen verwendet werden , deren Feuerungsöffnungen durch eiferne Schutzgitter oder Blechfchirme befonders
zu fchützen find.

11 ) Die Heizung der Magazinräume ift verboten . Aus denfelben find etwaige Abfälle , insbefondere
Hobelfpäne , täglich nach der Arbeit forgfältig zu entfernen und an einem feuerficheren Ort unter¬
zubringen .

III . Befondere Beftimmungen für das Bühnenhaus .
1) Das Bühnenhaus mufs von maffiven , feuerficheren Wänden mit Ausnahme der Profzeniumsoffnung

umfchloffen fein .
2) Die Profzeniumsoffnung mufs durch einen Metallvorhang gefchloffen werden können , welcher

nur während der Vorftellung und während der Proben — foweit es zu diefem Zweck erforderlich —
aufgezogen werden darf.

3) Sämtliche Tür- oder fonftige Oeffnungen , welche das Bühnenhaus mit den fonftigen Räumen
des Gebäudes verbinden , find feuerficher zu verfchliefsen . Die Verfchlliffe dürfen fich nur nach aufsen
öffnen und müffen von felbft zufallen .

4 ) Die Magazinierung von Pheatergegenftänden ift auf der Bühne felbft , unter oder über derfelben ,unter oder über dem Zufchauerraum verboten .
5 ) Es dürfen nicht mehr Profpekte , Soffitten etc . angehängt fein , als für höchftens zwei Vorftellungen

nötig find.
6) Die Gegengewichte an den Dekorationen müffen fo angebracht fein , dafs eine Verletzung von

Menfchen durch ein Herabfallen derfelben unmöglich wird .
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7 ) Verwendung von Feuerwerk , von Raketen etc . ift nur geftattet , wenn nachgewiefen ift , dafs

alles Holzwerk und fämtliche Dekorationsftücke durch feuerficheren Anftrich unentflammbar gemacht

worden .
8) Für Schtiffe dürfen nur Pfropfen aus Kälberhaaren verwendet werden .

9) Vorhänge und Profpekte von leichtem Stoff (Gaze oder Marby ) find auf beiden Seiten mit

Schnüren , an welchen fie dirigiert werden können , zu verfehen .

10) Werden Stroh , Heu oder fonftige leicht feuerfangende Materialien als Requiflten benutzt , fo

find diefelben nach jeder Probe refp . Vorflellung von der Bühne zu entfernen und in einem feuerficheren

Raume unterzubringen .
11 ) Die Fenfter der Garderoben dürfen nicht vergittert fein .

IV . Beftimmungen für das Zufchauerhaus .

1) Während und bei Schlufs der Vorflellung find alle Ausgänge , auch die Notausgänge , unver -

fchloffen zu laffen . Dem Publikum ift zu geftatten , bei dem gewöhnlichen Verlaifen des Theaters nach

Schlufs der Vorflellung auch die Notausgänge zu benutzen .

2) Alle als Ausgänge benutzten Korridore , Gänge , Treppen , Türen u . f . w . find von jeder

Behinderung frei zu erhalten ; die Treppen find auch an der Wandfeite mit feftem Geländer zu verfehen .

3 ) Alle Türen müffen nach aufsen auffchlagen .

4) Etwaige Notausgänge find mit deutlicher Schrift als folche zu bezeichnen . Der Verfchlufs

derfelben darf nur in einem einzigen oberen Schubriegel beftehen , welcher an der Innenfeite der Tür in

bequemer Höhe anzubringen ift .

5) Für die Garderobe des Publikums find befondere Räume zu beftimmen , welche die Verkehrs¬

wege in keiner Weife hindern . Das Benutzen der Gänge und Ausgänge zum Aufhängen oder zur fonftigen

Unterbringung von Garderobe ift unflatthaft .
6) Im Theaterraum dürfen in den Gängen bewegliche Sitze oder Stühle , an den Parkettwänden

Klappfitze nicht angebracht werden .

7) Die Zugänge zum Dachboden find durch eiferne Türen abzufchliefsen , welche von felbft

zufallen .
Berlin , den 29 . Juni 1881 .

IV .

Gutachten der Königl . Akademie des Bauwefens zu Berlin .

I . Betreffend die Lage der Theater .

Gröfsere Theater find auf freien Plätzen in möglichft grofser Entfernung von Nachbargebäuden

aufzuführen . Nach § 29 der Baupolizeiordnung für Berlin fmd Theaterneubauten 15 ,1 m von anderen

Gebäuden und von der nachbarlichen Grenze zu errichten . Eine geringere Entfernung ift dabei zulaffig ,

wenn die Nachbargebäude vollkommen feuerficher erbaut find . (Nach der Polizeivorfchrift für Paris

genügen 3 m Entfernung , wenn die Nachbargebäude Brandmauern haben .) Beim Neubau kleiner Theater

wird der Zufammenbau mit Nachbarhäufern zu geftatten fein , wenn hinreichend ftarke Brandmauern

aufgeführt werden . Ein Minimalmafs von 25 cm — wie es die Parifer Polizeiverordnung vorfchreibt —

wird fleh dabei zur Annahme empfehlen . Die wünfehenswerte Höhe der Brandmauern über Dach gibt

Fölfch auf 2 m am. Ein geringeres Mafs , etwa 0 >50 bis 0 ,6Om, dürfte genügen . Wenn Nachbargebäude

vorhandener Theater nur durch fchmale Gaffen oder Höfe von denfelben getrennt find , fo empfiehlt fich

vorzufchreiben , dafs alle gegen das Theater hinausgehenden Fenfter - und Türöffnungen der Nachbarhäufer

durch eiferne Laden oder Jaloufien verfchliefsbar fein milifen .

II . Betreffend die Konftruktion der Theater im allgemeinen .

Die Umfaffungs - und Scheidewände find maffiv von Mauerwerk aufzuführen . Die Zwifchendecken

find , foweit tunlich , feuerficher herznftellen , namentlich alle Korridore zu überwölben . Für die Dach -

konftruktion ift Eifen zu wählen , und die Anwendung von Holz tunlichft zu vermeiden , (Die Parifer Bau¬

polizeiordnung fchreibt auch für den Plafond über dem Zufchauerraum eine feuerflehere Konftruktion ganz
in Eifen und Gips vor .) Soweit Holz überhaupt bei Konftruktionsteilen zur Anwendung kommt , empfiehlt

es fleh , dasfelbe mit Flammenfchutzmitteln zu imprägnieren . Verfuche , die mit einem folchen Präparat —

von Folfch in Frankfurt a . M . — im vergangenen Jahre in Berlin angeftellt fmd , haben ein fehr günftiges
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